
4.Beiblatt Beiblat t zur Parlament skorres pondenz Ö .. Juli 1958 

l4/J, l~nfrage 

der Abg. Dr. P f e i f e r f Dr. G red 1 e r t S t end e b a 0 h 

und Genossen 

an die Bundesregierung, 

betreffend den Beitritt Österreichs zur ~uropäisohen Konvention zum Sohutze 

der ~nsohenrechte und Grundfreiheiten 

... -.-.-.-
österreioh hat sioh in Art. 6 des Staatsvertrages verpfliohtet, alle er­

forderliohen Maßnahmen zu treffen, um allen unter österreichischer Staats­

hoheit lebenden Personen den Genuß der Mensohenreohte und Grundfreiheiten zu 
sichern. 

Österreioh ist ferner seit Inkrafttreten des Staatsvertrages am 14.Dezem­

ber 1955 in die Organisation der Vereinten Nationen, und am 16.April 1956 in 

den' Europarat als ordentliches Mitglied aufgenommen worden. Die Satzung der 

Vereinten Nationen vom 26.Juni 1954 erklär't ale dnes ihrer ~iele "die ilchtung 

der Menschenrecht,e und Grundfreiheiten für jederman:p. ohne Unterschied von 

Rasse, Gesohlecht, Sprache und Religion zu fördern und zu festigent" (Art. 1, 

Z. ; und Art. 55, 1i t .0). In diesem Sinne hat die Genel'alversammlung der 

Vereinten Nationen am 10. Dezember 1946 die Allgemeine Erklärung der Mensohen­

reohte, als Empfehlung an ihre Mitglieder feier1ioh beschlossen und verkündet. 

Einen Sohri tt weiter geht der -P-uroparat. In .Art. 3 ae~ner Satzung vom 

5. Mai 1949 heißt es J IIJ edes MitgÜecl des Europarates erkennt den Grundsatz 

der Vorh~rrschaft des Reohts und den Grundsatz an, daß jeder. der seiner 

Hoheitsgewalt ~nterliegt, der Men~ohenrechte und Grundfreiheiten teilhaftig 

werden soll. "In Ausführung dieses Grundsatzes und unter Bezugnahme auf dia . . 
Allgemeine Erklärung der Menschenreohte heben die Regierungen der damaligen 

Eu.roparat~-MitgliedBtaaten Belgien, Italien, Niederlande, Dänemark, Frankreioh, 

Bundeerepublik Deutsohland, Ialand, Irland, Luxemburg, Norwegen, Türkei sowie 

das Voreinigte Königreioh von Großbritannien und Nordirland am 4. November 

1950 zu Rom die Europäisohe Konvention zumr Schutze der Menschenreohte und 

Grundfreihe,iten abgesohlo,ssen, die nach Ratifizierung durch 10 Mitglied­

staaten am 3. Septemb-er 195-3- in Kraft getreten ia,t. 

Die in Art. I 'der Konvention zum Schutze der M@nschenreohte und Grund­

freiheiten vom 4. N01"ember 1950'und in dem, Zusatzprotokoll vom 20.Mä.rz 1'95~ 

nißdergelegten M'nschenrech.te 'tl'nd Grundfreiheiten gehen über die in,uns.~ru~ 

, !'. 
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veralteten Verlat'J:3ur;;tt fes t'gelegten Grund,- und Fre1~_.;d~srecht0 wes entlieh hin­

aus. (Vgl. hiez'll Pfeifer-, Die :Bedeutung der Menschenrechte ir.! Staatsvertrag, 

Berichte und: Infol'mat~onen, Reft 484/485 t . und das .Ru.ndscJ:>..reiben der Ost er­

i'eiohisohen Liga für Menschenrechte vom 19.12. 1955.) Es entsp:dcht daher 

dEin dUTOh Clen Beitritt Österreichs zu den Vereinten Nationen und zum Europarat 

. und den in Art. 6 des Staatsvertrages von Österreich übernommenen Verpflichtun­

gen, der EuropEas-chen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grund­

freiheiten samt Zusatzprotoko11 beizutreten. Diesen Bei tritt möglichst bald 

zu vollziehen, eJj1;pfiehl t sich auch daswegen, wei 1 S ich die Hingst fällige 

Neufa.asung des G-ru€~:t:roges unserer Verfassung, ~u welcher Österreich auch 

naoh Art. 10 Z.l des Staatsvertrages verpflichtet ist, zweckmäßigerweise erst 

nachdem Beitritt ~ur EUropäischen Konvention erfolg!?n sollte. 

Aber auch aus anderen Gründen ist der Bei tritt sehr erstrebenswert. Die 

Konvention ist nicht nur fji alle Vertragschließenden rechtsverbind1ich,_ sondern 

sie hat auch Einr~ohtungen vorgesehen, welche-die Eillha1tung der übernommenen 

Pfliohten sicherstellen sollen: die Euroäische Kommission für Menschenrechte 

und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. 

Die Kommission kann nicht nur von jedem Vertragsohließenden (.Art. 24), son­

dern a.uoh von Einzelmenschen und nicht staatlichen Organisation:;m angerufen 

werden, dies allerdings nur dann. wenn der betreffende vertrAgsohließcnde Teil 

eine Erklärung abgegeben hat, wonach er die Zuständigkeit der Kommission auf 

diesem Gebi ete anerkennt (Art. 25). Ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichts­

hof kann von der Kqmmission und von den vertragschließenden Parteien angestrengt 

werden~(Artikel 48). 
Würden demnaoh die Mensohenrechte und Grundfreiheiten der Deutschsüd­

ti~oler durch Italien verletzt, so kpnnte Österreich die Kommission und letzten 

Endes den Gerichtshof anrufen ... Unter der Voraussetzung des .Art.25 könnten auoh 

die Südtiroler unmittelbar die Kommission anr~fen. Dieses Beispiel läßt sioh 

durch andeTe ergänzen. So kÖ1mte Österreich bei einer unzulässigen Freiheits­

beschränkung e1.n.es Österreichers in einem anderen Vertragsstaat die genannten 

Instanzen anrufen. 

Die gefertigten Abgeordneten riohten daher an die ,Bundesregierung die 

Ist die Bundesre.gierung bereit, 
1.) ·den 13eit~i tt Österreichs ?<'\U.' :Elttro:p~isch~~~ 49.n1'~*Jnt:m z'~m Schl:.tze der 

Mensohenrechte u..l1d Grundfreiheiten vom 4.11.1950 sam+. (!eJll ZU3atzprotokoll vom 
20.3.1952 ehestens zu beschließen und ~.11 d.is Wege i\U 1.'lii'ten 9 und' 

2.) die Zust,ändigkei t der Eu.;ropäischen Y.ommi~siOl'":' für Me:s.1schünrechte zur 
Behandlung von Individualbeschwerden gemäß 2\rt .25 der tonvz.ntion anzuerkennen? 

-o-.-e-'-
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